
Gartenversicherungen
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FED - Versicherung

Feuer-, Einbruchdiebstahl-Vandalismus-, Sturm-Hagel-Versicherung
als versichert gelten auf dem Kleingartengrundstück vorhandene:

- Gebäude (Gartenlaube, Geräteschuppen, Gewächshaus, Pergola)

- die Haushalts- und Einrichtungsgegenstände
- Gartenmöbel, Gartengeräte, Zäune, Bäume, Sträucher etc.

Anmeldungen, Veränderungen, Schadensmeldungen und
Beitragszahlungen erfolgen über den Ortsverein an den                 
Landesverband der Gartenfreunde Baden/ Württemberg e.V.
Träger ist die AXA-Versicherung



FED - Versicherung

• Im Schadenfall muss zeitnah eine Schadensmeldung beim Ortsverein 
erfolgen. Dazu bedarf es einer Anzeige per gesondertem Formular.
• Schadenanzeigenformulare: Feuer, Einbruchdiebstahl, Sturm/Hagel
• Bei Schäden in erheblicher finanzieller Höhe (Brand oder schwerem 

Sturm/Hagel muss sofort der Landesverband telefonisch informiert 
werden (0711 7155306)! In diesem Fall nur Sicherungs-, aber keine 
Aufräumarbeiten vornehmen!
• Wenn Meldungen später als 3 Monate beim LV eingehen, besteht 

kein Anspruch auf Schadensregulierung mehr!
• Bei Kollateralschäden in Nachbarzellen müssen deren Pächter 

separate Schadensanzeigen einreichen!



FED - Versicherung

• Unvollständig oder falsch ausgefüllte Formulare werden 
zurückgesandt!
• Das  korrekt ausgefüllte Schadenformular wird mit allen Anlagen 

(Anschaffungs-Rechnungsbelägen, Fotos usw. verschickt an:  
Landesverband der Gartenfreunde Baden-WürXemberg e.V.        
Heigelinstaße 15  70567 StuXgart
• Nach ihrem abgeschlossenen jährlichem Versicherungsbeitrag 

zwischen 25,00 bis 127,00 € beträgt die Versicherungssumme dann      
5.000 bis 25.000 €



FED - Versicherung



HHV-Versicherung

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-Versicherung 

• Haus-, Grundbesitzer und auch Gartenpächter haben eine Verkehrssicherungspflicht!

• Sie müssen Vorkehrungen treffen, die Benutzer (Besucher, Gäste, Lieferanten usw.) ihres 
Grundstückes vor Schaden bewahren.

• Verletzt der Pächter diese Verkehrssicherungspflicht ist er für daraus entstehende Schäden

ersatzpflichtig!



HHV-Versicherung

Verletzungen der Verkehrssicherungspflicht:

• Rutschgefahr durch fauliges Obst, Laub, Verletzungsgefahr durch herumliegende Gartengeräte.
• Stolpergefahr durch lose WegplaKen, oder überstehende Randsteineinfassungen.
• Gefahr, insbesondere für Kinder, durch Gartenteiche und Regentonnen.
• MangelhaM gewartete Baulichkeiten (lose Dachziegel etc.), defekte Stromleitungen.
• Gefährdung durch Bepflanzungen und Bäume (die über das Grundstück hinausragen, 

abgestorbene Äste usw.)
• Unterlassene Räum- und Streupflicht



HHV-Versicherung
Versichert gelten Schäden aus dem Eigentum oder Besitz: 

- eines Wohngebäudes
- zum Wohngebäude gehörende Garagen, Stellplätze, Zugangshöfe, Höfen u. Gärten
- ein Klein- oder Schrebergarten, Wochenendhäuser (nur in Deutschland!)

- Die Deckungssumme beträgt 2,5 Millionen Euro für Personen und Sachschäden.

- Der Beitrag beträgt 1 Euro pro Jahr. Der Träger ist ebenfalls die AXA-Versicherung.

- Versichert sind nur Mitglieder, die über den jeweiligen Ortsverein gegenüber dem LVG den
Versicherungsschutz beantragt haben. Im Antrag ist die AnschriM  des zu versichernden 
Grundstücks anzugeben. Für mehrere Grundstücke / Gebäude sind separate Versicherungen 
über die AXA notwendig! 



HHV-Versicherung

Versicherungseinschlüsse bestehen: 

- für Ehegatten bzw. Lebensgefährten und unverheiratete Kinder, die mit in häuslicher
Gemeinschaft leben und zwar für Schäden, die sie in Ausführung von Verrichtungen                             
im Interesse des Mitglieds verursachen.

- für das Halten von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen, soweit hierfür  
nicht bereits eine andere Haftpflichtversicherung besteht.

- auch für Schäden durch Bepflanzungen (z. B. umgefallene Bäume), sowie sich auf dem
Gelände befindlicher Teichanlagen.

- auch bei Haftpflichtansprüchen wegen Schäden aus Besitz und Verwendung von 
Arbeitsgeräten, wie z. B. Rasenmähern, Heckenscheren Grabemaschinen usw.



HHV-Versicherung

Was ist im Schadensfall zu tun?  
1. Die zeitnahe Meldung an den Ortsverein (den Vorstand oder an mich)
2. Korrekte Ausfüllung des Schadenformular HHV
3. Versendung des Schadenformulars an den

Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e. V.                                              
Heigelinstr. 15
70567 Stuttgart
Tel. 0711 / 715 53 08 
widmer@landesverband-bw.de

4.   Schadenformulare für unsere Gartenversicherungen können Sie von unserer
Gartenhomepage unter der Rubrik Downloads selbst herunterladen.

mailto:widmer@landesverband-bw.de


HHV-Versicherung

Danke

für Ihre Aufmerksamkeit



HHV-Versicherung

Schadensbeispiele:
- Ein Gartenpächter bekommt Besuch von Verwandten mit Kindern. Die Kinder spielen barfuß im Gras.                      

Ein Kind tri? in einen Metallrechen und verletzt sich schwer am Fuß. Die Krankenkasse des 
Kindes fordert auf dem Regressweg vom Pächter für Behandlungskosten 4.000 €, die bezahlt werden

- Ein Rasenmäher schleudert einen Stein weg, der ein vorbeifahrendes Auto triM und einen 
Blechschaden verursacht. Die Reparaturkosten von 1.800 € übernimmt die HHV.

- Ein Kind stürzt in einen Gartenteich und erleidet durch einen Sauerstoffmangel eine bleibende
geisRge Behinderung. Die Gefahrenquelle war durch eine geschlossene Gartentür abgesichert.
Die hohen Behandlungskosten und eine ggfls. lebenslange Rentenzahlung übernimmt die HHV.


